Gefangenenaustausch zwischen Israel und Hamas wirft harsches Licht auf Gefängnispraktiken aller Seiten   Amnesty International v. 18.10.2011                                       

Wie Amnesty International heute verlauten ließ, hebt der Gefangenenaustausch in Bezug auf den israelischen Soldaten Gilad Shalit und auf 477 palästinensische Gefängnisinsassen die Notwendigkeit der menschlichen Behandlung aller Gefangenen hervor, die in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) Inhaftiert sind. „Nach einem Leidensweg, der mehr als fünf Jahre angedauert hatte, wird dieser Handel nun Gilad Shalit und seiner Familie endlich Erleichterung verschaffen. Ein ähnliches Gefühl der Erleichterung werden heute auch viele palästinensische Familien verspüren, wenn sie wieder mit ihren Angehörigen vereint sind, von denen etliche Jahrzehnte unter harschen Bedingungen in israelischer Haft verbracht haben“, sagte Malcolm Smart, Amnesty Internationals Leiter der Abteilung Nahost und Nordafrika. 

„Es muss jedoch mehr getan werden, um die Rechte Tausender weiterer Menschen zu verteidigen, die weiter in Haft bleiben. Die israelischen Behörden, die faktisch regierende Hamas-Verwaltung im Gazastreifen und die Palästinensische Autonomiebehörde in der Westbank, sie alle müssen diese Gelegenheit nutzen, um die Achtung vor den Rechten aller Sträflinge und Inhaftierten unter ihrer Obhut zu gewährleisten.“ 

Gilad Shalit war am 25. Juni 2006 von bewaffneten palästinensischen Gruppen aus dem Gazastreifen bei einem grenzüberschreitenden Angriff gefangen genommen worden. Mit seiner Familie, die sich unablässig für seine Freilassung einsetzte, hatte er seitdem nicht mehr in Kontakt treten dürfen. Ebenso wenig war ihm - trotz wiederholter Appelle von Amnesty International und anderen Organisationen - der Zugang zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gestattet worden. Daher ließ sich in keiner Weise feststellen, wie die Bedingungen seiner Gefangenschaft im Detail aussahen.\\ Amnesty International hatte die Hamas-Behörden mehrfach aufgerufen, Gilad Shalit nicht wie eine Geisel und ein Verhandlungsobjekt zu behandeln und damit gegen ihre Verpflichtungen anhand des internationalen humanitären Völkerrechts zu verstoßen.\\ Auch den israelischen Behörden gegenüber äußert Amnesty International beständig seine Bedenken bezüglich der Haftbedingungen palästinensischer Gefangener und der Tatsache, dass Israel auch weiterhin Palästinenser aus den OPT auf innerisraelischem Territorium festsetzt und damit seine Pflichten anhand der Vierten Genfer Konvention verletzt.

Gegenwärtig sitzen mehr als 5.200 Palästinenser aus der Westbank einschließlich Ostjerusalem und dem Gazastreifen, die zusammen die besetzten palästinensischen Gebiete bilden, in Einrichtungen ein, die vom israelischen Gefängnisverwaltungsdienst betrieben werden. Die große Mehrheit dieser Häftlinge befindet sich in Gefängnisanstalten, die auf israelischem Boden liegen.

„Die internationalen Menschenrechtsstandards und das internationale humanitäre Völkerrecht garantieren allen Personen, denen die Freiheit entzogen ist, einen Anspruch auf humane und menschenwürdige Haftbedingungen, auf eine angemessene medizinische Versorgung und auf regelmäßige Familienbesuche“, so Malcolm Smart.

„Israel, die de facto Hamas-Administration und die Palästinensische Autonomiebehörde müssen sicherstellen, dass alle Häftlinge faire und unverzügliche Prozesse erhalten, die internationalen Standards entsprechen, und dass gerichtliche Anweisungen zur Freilassung von Gefangenen umgesetzt werden.“ 

Seit dem 27. September 2011 befinden sich Hunderte von palästinensischen Gefangenen im Hungerstreik, um gegen die kürzlich von israelischen Behörden verhängten Strafmaßnahmen zu protestieren. Die Häftlinge verlangen, dass der Israelische Gefängnisverwaltungsdienst die willkürliche Isolation von Gefangenen beendet und ihnen regelmäßige Familienbesuche zugesteht.

Die Tatsache, dass ihre Verwandten auf israelischem Territorium inhaftiert sind, macht es Familien schwer, wenn nicht gar unmöglich, diese im Gefängnis zu besuchen, weil die israelischen Behörden ihnen häufig die erforderliche Reisegenehmigung verweigern. Seit dem Juni 2007 hat Israel im Zuge einer Bestrafungspolitik, die sowohl die Gefangenen als auch ihre Familien treffen soll, sämtliche Familienbesuche für alle Gefangenen aus dem Gazastreifen ausgesetzt.

Die Gruppe der 477 Gefangenen, die heute von Israel auf freien Fuß gesetzt wurden, besteht aus 450 Männern und 27 Frauen; 275 von ihnen waren von israelischen Militärgerichtshöfen zu einer oder zu mehreren lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Unter den aus der Haft entlassenen Sträflingen befinden sich auch solche, die wegen der Anordnung oder Ausführung von Angriffen auf israelische Zivilisten verurteilt waren.
Der Oberste Israelische Gerichtshof lehnte gestern verschiedene Widerspruchsverfahren gegen die Freilassung ab, die israelische Familien und Organisationen zur Verhinderung des Handels auf den Weg gebracht hatten.

Im Zuge der zweiten Phase des Gefangenenaustauschs sollen in zwei Monaten 550 weitere Gefangene freigelassen werden, deren Identität bisher noch nicht feststeht.
217 der heute freigelassenen Häftlinge werden ohne jede Einschränkung in ihre Häuser an ihren Heimatorten im Gazastreifen, in Israel und in der besetzten Westbank einschließlich Ostjerusalem zurückkehren.

55 Gefangene werden zwar in ihre Häuser nach Ostjerusalem oder in anderen Teilen der Westbank zurückkehren dürfen, dies allerdings nur anhand einer „Sicherheitsvereinbarung“, die ihre Bewegungsfreiheit einschränkt und sie einer regelmäßigen Überwachung durch die israelischen Behörden unterwirft.\\ Weitere 164 Gefängnisinsassen aus der Westbank einschließlich Ostjerusalem werden in den Gazastreifen transferiert. Laut dem Israelischen Gefängnisverwaltungsdienst gilt diese Vereinbarung bei 18 der Betroffenen für drei Jahre. Wann und ob man den restlichen 146 Gefangenen erlaubt, zu ihren Familien zurückzukehren, bleibt unklar.

Zwar sind die Westbank einschließlich Ostjerusalem und der Gazastreifen durch die Osloer Verträge und das humanitäre Völkerrecht international als gemeinsame territoriale Einheit anerkannt, doch erlauben die israelischen Behörden Palästinensern, die im Gazastreifen leben, nicht, die Westbank zu betreten und umgekehrt. Insofern wird die eben erwähnte Gruppe von Palästinensern durch diese Regelung vollständig von ihren Familienangehörigen abgetrennt, ohne dass etwa gegenseitige Besuche möglich wären.

Schließlich werden 41 Gefangene, von denen die meisten eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, darunter eine Frau, ins ausländische Exil abgeschoben.\\ Es ist unklar, ob diese Gruppe permanent im Exil wird verbleiben müssen oder ob man ihr die Rückkehr an ihre Heimatorte in den OPT in ferner Zukunft doch noch erlaubt.

Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verbietet es einer Besatzungsmacht, Menschen gewaltsam aus einem besetzten Territorium in ein anderes zu verbringen oder sie ins Ausland zu deportieren. Sollten nun Gefangene ins ausländische Exil gebracht oder aus der besetzten Westbank einschließlich Ostjerusalem in den Gazastreifen transportiert werden, ohne dass sie dazu ihre Zustimmung gegeben hätten, so würde Israel gegen seine internationalen völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen.

Übersetzung: Sabine Isbanne

